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Nr. 1 Erdabfuhrplatz in 
Monheim

Der Erdabfuhrplatz ist nach vor-
heriger Vereinbarung mit der Stadt 
Monheim, Tel.: 0 90 91 / 90 91 - 0 
von Montag bis Freitag geöffnet.

Anmeldungen am Vortag!
Kleinmengen werden nur noch 

entgegengenommen, wenn zeitgleich 
eine größere Anlieferung stattfindet. 
Die Gebühren hierfür sind sofort zu 
bezahlen.

Nr. 2 Grünabfallsammelplatz 
Monheim

Der Grünabfallsammelplatz an 
der Nürnberger Straße ist bis No-
vember am Freitag von 15.00 bis 
17.00 Uhr und am Samstag von 9.00 
bis 13.00 Uhr geöffnet.

Nähere Informationen erhalten 
Sie auch unter  
www.awv-nordschwaben.de.

Nr. 3 Recyclinghof
Der Recyclinghof an der Nürn-

berger Straße ist bis November am 
Freitag von 15.00 bis 17.00 Uhr und 
am Samstag von 9.00 bis 13.00 Uhr 
geöffnet.

Es werden sowohl Sperrmüll als 
auch Kühlgeräte angenommen.

Die dafür anfallenden Gebühren 
sind sofort zu entrichten.

Nähere Informationen erhalten 
Sie auch unter  
www.awv-nordschwaben.de.

Günther Pfefferer 
Erster Bürgermeister

Verwaltungsgemeinschaft Monheim 
(Stadt Monheim sowie die Gemein-
den Buchdorf, Daiting, Rögling und 

Tagmersheim)

A) VERWALTUNGSGEMEIN-
SCHAFT MONHEIM

Nr. 1 Gemeinsame Bekannt-
machungen

Auf die Gemeinsamen Bekannt-
machungen wird verwiesen.

Vellinger 
Erster Vorsitzender

B) SCHULVERBAND 
TAGMERSHEIM

Nr. 1 Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung 
des Schulverbandes 
Tagmersheim für das 
Haushaltsjahr 2019

Die Schulverbandsversammlung 
hat die Haushaltssatzung für 2019 in 
der Sitzung vom 25.02.2019 lfd. Nr. 
50 beschlossen.

Die Haushaltssatzung enthält kei-
ne nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BaySch-
FG, Art. 40 Abs. 1 Satz 1 Komm-
ZG in Verbindung mit Art. 67 und 
71 GO genehmigungspflichtigen Be-
standteile.

Die Satzung wird deshalb durch 

Niederlegung in der Gemeindekanz-
lei während der Amtsstunden der 
Bürgermeister und in der Geschäfts-
stelle der VG - Kämmerei - Zimmer 
Nr. 101 amtlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung tritt mit 
dem 1. Januar 2019 in Kraft.

Die Haushaltssatzung und der 
Haushaltsplan liegen bis zur Be-
kanntmachung einer neuen Haus-
haltssatzung während des ganzen 
Jahres in der Verwaltungsgemein-
schaft Monheim Zimmer Nr. 101 in-
nerhalb der allgemeinen Geschäfts-
stunden zur Einsicht bereit 

(Art. 9 Abs. 1 Satz 2  BaySchFG, 
Art. 40 Abs. 1 Satz 1 KommZG, Art. 
65 Abs. 3 GO, 

§ 4 BekV).
Tagmersheim, 01.04.2019

Schulverband Tagmersheim
Georg Schnell 

Erster Vorsitzender

Nr. 2 Haushaltssatzung 
des Schulverbandes 
Tagmersheim (Landkreis 
Donau-Ries) für das 
Haushaltsjahr 2019

Auf Grund der Art. 9 BaySch-
FG, Art. 26 Abs. 1 KommZG in 

Verbindung mit Art. 63 ff. der Ge-
meindeordnung erlässt die Schulver-
bandsversammlung folgende Haus-
haltssatzung:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haus-

haltsjahr 2019 wird
im Verwaltungshaushalt  

in den Einnahmen und Ausgaben 
auf  € 110.403,00 
und im Vermögenshaushalt in den 
Einnahmen und Ausgaben auf  
 € 41.300,00 
festgesetzt.

§ 2
Kredite zur Finanzierung von 

Ausgaben im Vermögenshaushalt 
werden nicht festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen 

im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt.

§ 4 
Schulverbandsumlage

Der durch die sonstigen Ein-
nahmen nicht gedeckte Bedarf zur 
Finanzierung von Ausgaben des 
Verwaltungshaushaltes wird auf 
€ 72.100,00 festgesetzt (Verwal-
tungsumlage/Betriebsumlage).

Der durch die sonstigen Ein-
nahmen nicht gedeckte Bedarf zur 
Finanzierung der Ausgaben des 
Vermögenshaushaltes wird auf €    
19.950,00 festgesetzt (Investitions-
umlage).

Die Schulverbandsumlage wird 
somit auf insgesamt € 92.050,00 fest-
gesetzt (Umlage-Soll). 

Die festgestellte Zahl der Ver-
bandsschüler, die die Schule am 1. 
Oktober 2018 besuchten, beträgt 70 
Verbandsschüler.

Die Schulverbandsumlage wird je 
Verbandsschüler auf
a) Betriebskostenumlage € 1.030,00
b) Investitionsumlage € 285,00

insgesamt somit € 1.315,00 
festgesetzt.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkre-

dite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan 
wird auf € 10.000,00 festgesetzt.

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt mit 

dem 01. Januar 2019 in Kraft.
Tagmersheim, 25.03.2019

Schulverband
Georg Schnell 

Erster Vorsitzender
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Nr. 1  Öffentliche Sitzung des 
Marktgemeinderates

Am Dienstag, 9. April 2019 fin-
det um 19.30 Uhr eine öffentliche 
Sitzung des Marktgemeinderates im 
Sitzungssaal des Rathauses satt.

Tagesordnung:
1. Genehmigung der Tagesordnung
2. Breitbandausbau
 hier: Sachstandsbericht Firma 

Corwese
3. Genehmigung Sitzungsprotokolle 

vom 13.03., 10.04., 17.07., 09.10. 
und 19.12.2018

4. Genehmigung Sitzungsproto-
kolle vom 25.09., 09.10. und 
06.11.2018

5. Bauantrag auf Neubau eines Ein-
familienwohnhauses mit Einlie-
gerwohnung, Doppel- und Ein-
zelgarage auf dem Grundstück 
Fl.-Nr. 82/33, Gem. Leitheim 
(Nagelgasse 50)

6. Beteiligungsverfahren zur Fort-
schreibung des Zieles B IV 3.1.3 
„Abweichungen von den Nut-
zungsbeschränkungen“ im Teil-
fachkapitel B IV 3.1 „Lärm-
schutzbereich zur Lenkung der 
Bauleitplanung im Bereich des 
militärischen Flugplatzes Lech-
feld“ des Regionalplanes der Re-
gion Augsburg

7. Nachträglich Eingegangenes, Be-
kanntgaben und Anfragen

Eine nichtöffentliche Sitzung 
schließt sich an.

Nr. 2  Haushalt des Zweckver-
bandes zur Wasserver-
sorgung der Gruppe 
Neuhof für das Jahr 2019

Das Landratsamt Donau-Ries hat 
den Haushalt des ZV zur Wasser-
versorgung der Gruppe Neuhof für 
das Jahr 2019 mit Schreiben vom 
26.03.2019 genehmigt.

Die Haushaltssatzung und der 
Haushaltsplan für das Haushalts-
jahr 2019 können während der allge-
meinen Geschäftszeiten im Rathaus 
(Zimmer Nr. 3) eingesehen werden.

Nr. 3 Fundgegenstände
Alle Fundgegenstände können 

in der Gemeindeverwaltung wäh-
rend der Öffnungszeiten im Rathaus, 
Zimmer Nr. 2, abgeholt werden.

Nr. 4 Erdaushubdeponie 
Hafenreut

Anlieferungen zur Erdaushubde-
ponie sind unbedingt mindestens 
einen Tag vorher bei Herrn Jung,

Tel.-Nr. 0 90 99/ 15 71 oder in 
der Gemeindeverwaltung Tel. 
0 90 99/ 96 60 -19 (Bauamt) anzu-
melden. 

Nr. 5 Öffnungszeiten des 
Recyclinghofes Kaisheim 

Der Recyclinghof Kaisheim ist je-
den 1. und 3. Samstag jeweils von 
13.00 bis 15.00 Uhr geöffnet. 

nächster Termin: heute
Es werden sowohl Sperrmüll als 

auch Bauschutt angenommen.
Nähere Information erhalten Sie 

auch unter  
www.awv-nordschwaben.de

Nr. 6 Grünsammelplatz 
Gunzenheim 

Der Grünsammelplatz in Gun-
zenheim ist ab sofort wieder jeden 1. 
und 3. Samstag von 9.00 Uhr bis 
11.00 Uhr geöffnet. Es dürfen nur 
holzige Gartenabfälle, d.h. Baum- 
und Astschnitt angeliefert werden. 

nächster Termin: heute

Nr. 7 Gemeindebücherei 
Kaisheim

Die Bücherei ist wie folgt geöffnet:
Dienstag 07.30 – 09.00 Uhr
Donnerstag 15.30 – 18.30 Uhr
Freitag 07.30 – 09.00 Uhr

Das Ausleihen der Bücher ist für 
Kinder kostenlos.

Nr. 8 Öffnungszeiten 
Heidebrünnl-Kapelle

Das Heidebrünnl ist an allen 
Sonn- und Feiertagen ab 14.00 Uhr 
geöffnet. 

Für Führungen außerhalb der 
Öffnungszeiten dürfen Sie sich bit-
te an die Gemeindeverwaltung Kais-
heim Tel. Nr. 0 90 99/ 96 60 -17 wen-
den.

Nr. 9 Kaisersaal geschlossen
Der Kaisersaal sowie das Museum 

bleiben weiterhin geschlossen.

Nr. 8 Rattenbekämpfung im 
Gemeindebereich

Die nächste Rattenbekämpfung 
findet am Montag, 13. Mai 2019 
statt.

Alle Bürgerinnen und Bürger wer-
den gebeten, einen vorliegenden 
Rattenbefall oder den Verdacht eines 
Befalles bei der Gemeinde Kaisheim, 
Frau Glasner, Zimmer-Nr. 9 (Tel.-
Nr. 0 90 99/ 96 60 -25), zu melden.
 

Nr. 10  Mitgliederversammlung 
des Krankenpflege-
vereines

Der Krankenpflegeverein Kais-
heim lädt am heutigen Samstag, 6. 
April 2019 um 13.30 Uhr zu seiner 
Mitgliederversammlung im „Haus 
des Gastes“ ein.

 Die Vorstandschaft 
 Sigrid Lausch, 1. Vorsitzende 

Nr. 11 Gemeinsame  
Bekanntmachungen

Auf die gemeinsamen Bekannt-
machungen wird verwiesen.
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Nr. 1 Öffentliche Gemeinde-
ratssitzung am Dienstag, 
09.04.2019 um 19.30 Uhr 

Am Dienstag, 09.04.2019, fin-
det um 19.30 Uhr in der Anto-
nius-von-Steichele-Grundschule, 
Ostergasse 23, eine öffentliche Ge-
meinderatssitzung mit folgender Ta-
gesordnung statt:
1. Errichtung eines Einfamilien-

hauses mit Garage auf der Flur-
nummer 5051, Gemarkung Mer-
tingen, Husingstraße

2. Errichtung von Raummodulen 
(2 Gruppenräume) an der Anto-
nius-von-Steichele-Grundschule 
zur Unterbringung der Kinder der 
Nachmittagsbetreuung durch die 
Kindertagesstätte

3. Überörtliche Prüfung der Jahres-
rechnungen der Gemeinde Mer-
tingen für die Haushaltsjahre 
2006 bis 2016;
Vorstellung des Rechnungsprü-
fungsberichts (öffentlicher Teil)

4. Erlass einer Satzung zur Ände-
rung der Satzung über die Er-
hebung von Gebühren für die 
Benutzung der Kindertagesein-
richtungen und der Mensa der 
Gemeinde Mertingen (Dritte Än-
derungssatzung)

5. Bekanntgabe von Beschlüssen aus 
der nichtöffentlichen Sitzung vom 
27.02.2019 gemäß Art. 52 Abs. 3 
GO

6. Mitteilungen und nachträglich 
eingegangene Beratungsgegen-

stände

Nr. 2 Teenie-Treff
Der Teenie-Treff im Alten Kin-

dergarten, Schulweg 1 a, ist diesen 
Samstag ab 17.00 Uhr für alle Ju-
gendlichen ab 9 Jahren geöffnet.

Das komplette Monatsprogramm 
findet ihr auf der Internetseite der 
Gemeinde Mertingen unter  
www.mertingen.de/Leben& 
Wohnen/Für Jugendliche.

Nr. 3 Informationen aus der 
Gemeindebücherei

Die Bücherei hat geöffnet:
Dienstag 15.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 – 11.00 Uhr
Freitag 17.00 – 20.00 Uhr

Die Bücherei ist während der Öff-
nungszeiten unter der Telefon-Nr. 
0 90 78/ 96 80 00 oder per E-Mail un-
ter buecherei@mertingen.de zu 
erreichen.

Besuchen Sie auch unsere Inter-
netseite buecherei.mertingen.de. 
E-Medien können kostenlos unter 
www.onleihe.de/emedienbayern 
ausgeliehen werden.

Nr. 4 Abfuhrtermine
Montag, 08.04.2019  
Abholung Restmülltonne (Gebiet 1)
Mittwoch, 10.04.2019  
Abholung Papiertonne (Gebiet 2)
Donnerstag, 11.04.2019  
Abholung Biotonne (Gebiet 2)
Freitag, 12.04.2019  
Abholung Biotonne (Gebiet 1)

Nr. 5 Recyclinghof Mertingen 
Der Recyclinghof an der Lauter-

bacher Straße ist am Samstag von 
10.00 bis 12.00 Uhr geöffnet.

Nr. 6 Grüngutanlieferung 
Das Grüngut wird zu folgenden 

Zeiten bei der Biogasanlage BENC 
KG, Zur Königsmühle 3, angenom-
men:
Mo. bis Fr. 08.00 bis 18.00 Uhr

Samstag 08.00 bis 12.00 Uhr
An Sonn- und Feiertagen ist die 

Grüngutsammelstelle geschlossen.
Die Kosten der Grüngutentsor-

gung richten sich nach den Gebüh-
rensätzen des Abfallwirtschaftsver-
bandes Nordschwaben.

Nr. 7 Veranstaltungen der 
Mertinger Vereine

Montag, 08.04.2019, 19.30 Uhr:  
Jahreshauptversammlung des 
CSU-Ortsverbands in der Alten 
Brauerei

Freitag, 12.04.2019, 19.00 Uhr:  
Jahreshauptversammlung der Fa-
schingsfreunde Mertingen im 
Haus der Vereine

Freitag, 12.04.2019, 19.30 Uhr:  
Generalversammlung des FC 
Mertingen im Sportheim Mertin-
gen

Freitag, 12.04.2019, 20.00 Uhr:  
Generalversammlung der Bergha-
sen Druisheim im Schützenheim 
Druisheim

Weitere Termine finden Sie auf un-
serer Homepage unter  
www.mertingen.de und täglich 
unter der Rubrik „Wohin heute“.

Nr. 8 Gemeinsame  
Bekanntmachungen

Auf die Gemeinsamen Bekannt-
machungen wird verwiesen.

Albert Lohner 
Erster Bürgermeister

Nr. 9 Haushaltssatzung 
2019 des Schulver-
bandes der Mittelschule 
Asbach-Bäumenheim 
mit Grundschule

Die Verbandsversammlung hat in 
öffentlicher Sitzung am 20.03.2019 
die Haushaltssatzung 2019 samt An-
lagen beschlossen. Das Landratsamt 
Donau-Ries hat mit Schreiben vom 
29.03.2019, Gesch.-Nr. 200-027-
941/3, die Haushaltssatzung samt 

Anlagen rechtsaufsichtlich behan-
delt.

Die Haushaltssatzung 2019 samt 
Anlagen liegt gemäß Art. 9 Abs. 9 
Bayer. Schulfinanzierungsgesetz 
(BaySchFG), Art. 26 und Art. 40 des 
Gesetzes über die kommunale Zu-
sammenarbeit (KommZG) i.V. mit 
Art. 65 Abs. 3 Gemeindeordnung 
(GO) von Montag, den 08.04.2019, 
bis einschließlich Montag, den 
15.04.2019, öffentlich im Rathaus 
der Gemeinde Asbach-Bäumenheim 
(Zimmer Nr. 17) zur Einsicht auf.

Im Übrigen wird die Haushalts-
satzung 2019 mit ihren Anlagen für 
die Dauer der Gültigkeit (bis Ende 
2019) bei der Verwaltung des Schul-
verbandes im Rathaus der Gemein-
de Asbach-Bäumenheim, Zimmer 
Nr. 17, zur Einsicht bereit gehalten.

Die Haushaltssatzung ist nachfol-
gend im Wortlaut abgedruckt.

HAUSHALTSSATZUNG 
des Schulverbands Mittelschule 

Asbach-Bäumenheim 
mit Grundschule, 

Asbach-Bäumenheim, 
Landkreis Donau-Ries 

für das Haushaltsjahr 2019
Aufgrund der Art. 9 des Baye-

rischen Schulfinanzierungsgesetzes 
(BaySchFG), Art. 40 KommZG so-
wie der Art. 63 ff der Gemeindeord-
nung erlässt der Schulverband fol-
gende Haushaltssatzung:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haus-

haltsjahr 2019 wird
im Verwaltungshaushalt  
in den Einnahmen auf 911.000 €
und in den Ausgaben auf 911.000 € 
und im Vermögenshaushalt  
in den Einnahmen auf 460.200 €
und in den Ausgaben auf 460.200 €

insgesamt auf 1.371.200 € festge-
setzt.

§ 2
Kredite zur Finanzierung von 

Ausgaben im Vermögenshaushalt 
werden nicht aufgenommen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen 

im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt.

§ 4
(1) Schulverbandsumlage   

(Mittelschule)
1. Der durch sonstige Einnah-
men nicht gedeckte Bedarf (Um-
lagesoll) zur Finanzierung von 
Ausgaben im Verwaltungshaushalt 
wird für das Haushaltsjahr 2019 
auf 272.200 € festgesetzt und 
nach der Zahl der Verbandsschü-
ler (Mittelschüler) auf die Mit-
gliedsgemeinden des Schulver-
bands umgelegt.
2. Für die Berechnung der Ver-
waltungsumlage wird die maß-
gebende Schülerzahl nach dem 
Stand vom 01.10.2018 mit 117 
Verbandsschülern (Mittelschule) 
zugrunde gelegt. 
3. Die Verwaltungsumlage wird 
je Verbandsschüler (Mittelschule) 
auf 2.326,50 € festgesetzt.
4. Die Gesamtsumme der unter 
Nr. 1 genannten Verwaltungsum-
lage von 272.200 € verteilt sich 
wie folgt auf die Mitgliedsgemein-
den:
Asbach-Bäumenheim bei  
77 Schüler 179.140 €
Mertingen bei  
21 Schüler  48.857 €
Oberndorf bei  
19 Schüler 44.203 €
----------------------------------------
insgesamt 
129 Schüler 272.200 €

(2) Investitionsumlage   
(Mittelschule)
1. Der durch sonstige Einnahmen 
nicht gedeckte Bedarf (Umla-
gesoll) zur Finanzierung von Aus-
gaben des Vermögenshaushalts im 
Mittelschulbereich wird für das 
Haushaltsjahr 2019 auf 180.400 € 
festgesetzt und nach den Anteilen 
der Mitgliedsgemeinden am Rein-
vermögen des Schulverbands auf 

die Mitgliedsgemeinden umge-
legt.
2. Für die Berechnung der In-
vestitionsumlage wird die maß-
gebende Schülerzahl nach dem 
Durchschnitt der letzten fünf Jah-
re (2014-2018) mit 132 Verbands-
schülern (Mittelschule) zugrunde 
gelegt. 
3. Die Investitionsumlage wird 
je Verbandsschüler (Mittelschule) 
auf 1.336,67 € festgesetzt.
4. Die Gesamtsumme der unter 
Nr. 1 genannten Investitionsumla-
ge von 180.400 € verteilt sich wie 
folgt auf die Mitgliedsgemeinden:
Asbach-Bäumenheim bei  
67,08 v.H. 121.012,32 €
Mertingen bei  
13,12 v.H. 23.668,48 €
Oberndorf bei  
19,80 v.H. 35.719,20 €
----------------------------------------
insgesamt  
100,00 v.H. 180.400,00 €

§ 5
(1) Umlage laufende Ausgaben 

für die offene Ganztages-
schule (Mittelschule)
Die gesamten Aufwendungen 
für die offene Ganztagesschu-
le (Mittelschule) im Verwal-
tungshaushalt belaufen sich 
auf 46.200 €. Der durch Zu-
weisungen oder sonstige Ein-
nahmen nicht gedeckte Bedarf 
(Umlagesoll) wird für das Haus-
haltsjahr 2019 auf 11.400 € fest-
gesetzt. Die Aufwendungen wer-
den für den jeweiligen Schüler 
von der Gemeinde getragen, in 
der das Kind seinen gewöhn-
lichen Aufenthalt hat.

(2) Umlage für Investitionen der 
offenen Ganztagesschule 
(Mittelschule)
1. Der durch sonstige Einnah-
men nicht gedeckte Bedarf (Um-
lagesoll) zur Finanzierung von 
Ausgaben des Vermögenshaus-


